
Der Fachbereich Arbeitsschutz informiert:  
 

GHS – Die neue weltweite Einstufung und 
Kennzeichnung von Gefahrstoffen 

 

 
 
Mit der GHS-Verordnung wird ein weltweit einheitliches System zur Einstufung 
und Kennzeichnung von Gefahrstoffen innerhalb der EU umgesetzt. Globale 
Unterschiede in den Einstufungskriterien für die Beförderung sowie für Her-
stellung, Lieferung und Verwendung sollen somit aufgehoben und Handels-, 
Umgangs- und Kennzeichnungserleichterungen erreicht werden. Somit werden 
Verbesserungen in der Arbeitssicherheit, des Gesundheits-, Verbraucher- und 
Umweltschutzes erzielt. 
 
Übergangsfristen 

Die GHS-Verordnung trat am 20 Januar 2009 in Kraft. Die neue Kennzeichnung darf 
ab diesem Zeitpunkt verwendet werden. Die Verordnung beinhaltet jedoch Über-
gangsfristen für Stoffe und Gemische (ehem. Zubereitungen). Spätestens ab dem 
01.06.2015 müssen alle Inverkehrbringer entsprechend der neuen Verordnung kenn-
zeichnen. 
 
 

Neue Kennzeichnungselemente nach GHS 
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Fristen für die Umsetzung 

Etikett Alte Kennzeichnung Neue Kennzeichnung 

Stoffe erlaubt bis 01.12.2010
Lagerbestände: + 2 Jahre 

erlaubt ab 20.01.2009 
zwingend ab: 01.12.2010 

Gemische erlaubt bis 01.06.2015
Lagerbestände: + 2 Jahre 

erlaubt ab 20.01.2009 
zwingend ab: 01.06.2015 

Das neue System enthält als Hauptelemente: 
 neue Gefahrenpiktogramme in Form v

henden Quadraten mit einem schwarzen Symbol. Die orangefarbenen Gefah-
rensymbole werden mit Ablauf der Übergangsfrist verschwinden. Die meisten 
Gefahrensymbole entsprechen dem des alten Kennzeichnungssystems. Neu 
sind die Symbole Gasflasche, Ausrufezeichen und Gesundheitsgefahr. 

 die neuen Signalwörter „Gefahr“ oder „Achtung“ beschreiben den potenz
Gefährdungsgrad: 
Gefahr = schwerwi
Achtung = weniger schwerwiegend

 H-Sätze (hazard statements) sind die Gefahre
ten R-Sätze. Sie sind dreistellig und systematischer aufgebaut als die frühere
R-Sätze. 

 P-Sätze (p
die alten S-Sätze. Sie sind dreistellig und systematischer aufgebaut als die 
früheren S-Sätze. 
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 Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien lösen die ehemaligen Gefährlich-
keitsmerkmale ab. Die Gefahrenklassen werden unterteilt in physikalische Ge-
fahren, Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren. Diese werden wiederum in 
bis zu sechs Gefahrenkategorien unterteilt. 

 
Eine Gegenüberstellung von alter Gefahrstoffsammlung zu der neuen GHS-
Kennzeichnung, finden Sie hier: 
http://fz-juelich.de/lagerkataloge/lager/ghs-broschuere.pdf 
 

Die neuen Gefahrenpiktogramme 

 
Explodierende Bombe 
z.B. Explosive Stoffe 

 
Flamme 

z.B. Entzündbare Flüssigkeiten 
 

 
Flamme über einem Kreis 

z.B. Oxidierende Feststoffe 
 

 
Gasflasche 

Gase unter Druck 
 
 

 
Ätzwirkung 

z.B. 
• Hautätzend, Kat. 1 
• Korrosiv gegenüber 

Metallen, Kat. 1 

 
Totenkopf mit gekreuzten 

Knochen 
z.B. 

• Akute Toxizität, Kat. 1 - 3 
 

 
Ausrufezeichen 

z.B. 
• Akute Toxizität, Kat. 4 
• Hautreizend, Kat. 2 

 
Gesundheitsgefahr 

z.B. 
• Karzinogenität, Kat. 1A/B, 2 
• Aspirationsgefahr 

 
Umwelt 

Gewässergefährdend 
 

 
Beispieletikett: 
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Weiterführende Informationen unter www.fz-juelich.de/gs/gefahrstoffe 

http://fz-juelich.de/lagerkataloge/lager/ghs-broschuere.pdf

